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SCHULE UND RECHT
DROIT ET ECOLE

Neues Urheberrecht

Sven Sievi

Am 1. Juli 1993 ist das neue Bundesgesetz

über das Urheberrecht (URG)
in Kraft getreten. Das neue Recht
bringt einen verbesserten Rechtsschutz

für die Urheber, aber auch für
die Interpreten. Dies bedeutet, dass
die Nutzer von Urheberrechten
vermehrt belastet werden. Mit dieser
Darstellung wollen wir Ihnen einige
für Sie bedeutende Normen dieses
neuen Rechts vorstellen:

Zur Verwendung von Literatur,
Tonträgern und Videos im
Schulunterricht

Nach dem neuen URG ist die direkte
Wiedergabe von Werken im Unterricht

(z. B. Vorlesen eines Buches,
Herumreichen einer Zeitschrift, Abspielen

einer Schallplatte, einer CD, einer
Tonband- oder Videokassette) ohne
weiteres zulässig. Ebenso ist das
auszugsweise Kopieren von Werken (z. B.

Fotokopieren aus Büchern und
Zeitschriften, Aufnahme einzelner Lieder
oder Sequenzen ab einer Schallplatte,
einer CD oder einer Tonbandkassette,
die Aufnahme von Teilen von
Fernsehsendungen auf Viedeokassetten)
gestattet. Nicht gestattet hingegen ist
das vollständige oder weitgehend
vollständige Vervielfältigen von Wer¬

ken, die im Handel käuflich sind (z. B.

Fotokopieren einer ganzen Buchausgabe,

Aufnahme einer ganzen Schallplatte,

CD oder Tonbandkassette auf
eine leere Tonbandkassette, vollständige

Aufnahme eines am Fernsehen
gezeigten, im Handel käuflichen
Spielfilms auf eine leere Videokassette).

Weitere Regelungen

Im folgenden möchten wir Ihnen ein

paar weitere, im Blick auf Ihre
unternehmerische Tätigkeit, interessante
Regelungen des neuen Urheberrechts
kurz vorstellen:
- In Art. 25 URG wird festgehalten,

dass veröffentlichte Werke
grundsätzlich zitiert werden dürfen. Dabei

müssen jedoch das Zitat als
solches und die Quelle bezeichnet
werden. Wird in der Quelle auf die
Urheberschaft hingewiesen, so ist
diese ebenfalls anzugeben.

- Für die Verwendung einer Chor-,
Orchester- oder Bühnenaufnahme
ist gemäss Art. 34 URG die Zustimmung

folgender Personen erforderlich:

der Solisten, des Dirigenten,
des Regisseurs, der Vertretung der
mitwirkenden Künstlergruppe oder,
wenn eine solche nicht besteht, des
Leiters der Gruppe.

- Wer das Recht hat, ein Computerprogramm

zu gebrauchen, darf
davon eine Sicherungskopie herstellen;

diese Befugnis kann nicht
vertraglich wegbedungen werden (Art.
24 Abs. 2 URG).

16


	Neues Urheberrecht

